
 

 

 

Fachfrau / Fachmann Betreuung 
 

Empfehlung von SAVOIRSOCIAL bezüglich anrechenbarer Vorbildung 
 

Berufliche Handlungskompetenzen 
In den Verfahren zur Validierung empfiehlt SAVOIRSOCIAL bei den unten aufgeführten Vorbildungen die in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführten bezeichneten Handlungskompetenzen als vorhanden und nachgewiesen anzuerkennen. 

SAVOIRSOCIAL empfiehlt, bei folgenden Ausbildungen berufliche Handlungskompetenzen generell anzurechnen. 

Die Empfehlung basiert auf den hier aufgeführten Reglementen. 

– Fachfrau/Fachmann Gesundheit mit eidg. Fähigkeitszeugnis gem. Verordnung über die berufliche Grundbildung und 
Bildungsplan vom 13. November 2008 

– Fachangestellte/Fachangestellter Gesundheit gem. aktualisierter Fassung der Bildungsverordnung und des 
Bildungsplans des Schweizerischen Roten Kreuz‘ vom 3. Juli 2003 und Qualifikationsprofil für den Beruf Fachangestellte 
Gesundheit gestützt auf obiger Bildungsverordnung 

– Hauspflegerin/Hauspfleger gem. Reglement über die Ausbildung und den berufliche Unterricht, die Praktika und die 
Lehrabschlussprüfung der Hauspflegerin / des Hauspflegers vom 2. Dezember 1992 

– Hauspflegerin/Hauspfleger gem. Reglement über die Ausbildung und den beruflichen Unterricht, die Praktika und die 
Lehrabschlussprüfung vom 5. Februar 2001 

– Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter gem. Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung vom 20. Mai 
1999 

– Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft gem. Verordnung über die berufliche Grundbildung vom 20. Dezember 2004 
– Pflegeassistentin gem. Bestimmungen für die Ausbildung zur Pflegeassistentin an den vom Schweizerischen Roten 

Kreuz anerkannten Schulen vom 1. Juli 1993  
– FA SRK gem. Richtlinien für die vom Schweizerischen Roten Kreuz anerkannten Schulen für praktische Krankenpflege 

von 1971 sowie dem Stoffplan zu den Richtlinien für die vom Schweizerischen Roten Kreuz anerkannten Schulen für 
praktische Krankenpflege von 1971 

– Betreuungsagoge, Betreuungsagogin PEQM mit Diplom PEQM  
– Kleinkinderzieherin/Kleinkinderzieher (2-jährig) gem. Konzept des Schweizerischen Krippen-Verbands für die 

Ausbildung von Kleinkinderzieherinnen vom Februar 1985 (Fähigkeitsausweis als Kleinkinderzieherin ausgestellt durch 
den Schweizerischen Krippenverband) 

 
Eine Kopie des Ausweises muss vorgelegt werden. 



 

   
 

 
 

SAVOIRSOCIAL empfiehlt, folgende beruflichen Handlungskompetenzen anzurechnen. Die Zahlen entsprechen 
denjenigen im Qualifikationsprofil Fachfrau / Fachmann Betreuung:  
 
Abbildung: Anzurechnende berufliche Handlungskompetenzen 

 
   Berufliche Handlungskompetenzen 

Vorbildung 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 

Fachfrau/Fachmann 
Gesundheit 2008     x    x x x x x x            x 

Fachangestellte/r 
Gesundheit 2003     x    x x x x x x            x 

Hauspfleger/in 
Diplom 1992 oder 
EFZ 2001 

        x x x x x x             

Hauswirtschafter/in 
1999; Fachfrau 
HWS 2004 

           x x x             

Pflegeassistent/-in 
SRK 1993         x x                 

FA SRK 1971         x x x                

Betreuungsagogen/-
innen PEQM     x x  x x x x  x x  x   x x x    x x 

Kleinkinderzieher/-
in 2-Jährig 1985 
(SKV) 

x x   x x   x x x x x x x x   x x x    x  

 
 
 



 

Letzte Änderung: 08.03.2011 , f  
 

 
SAVOIRSOCIAL empfiehlt, Personen mit einer anerkannten eidgenössisch reglementierten Berufs- oder Höheren 
Fachprüfung bzw. mit einem eidgenössischen Diplom einer Höheren Fachschule in den Bereichen Gesundheit und 
Hauswirtschaft mindestens die beruflichen Handlungskompetenzen anzurechnen, die der/dem Fachfrau/dem Fachmann 
Gesundheit 2008 bzw. der/dem Fachangestellten Gesundheit 2003 oder der Hauswirtschafter/in 1999 bzw. der/dem 
Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft 2004 angerechnet werden. 
 
 
SAVOIRSOCIAL, Bern, 8. März 2011, K. Fehr 


